














STELLPLÄTZE
Stellplatzsatzung Obergünzburg:
2 SP je Wohnung. Es sind 12 WE geplant.
12 WE x 2 SP = 24 Stellplätze gefordert.

16 TG-SP + 9 A-SP = 25 SP errichtet.
→ Anforderung eingehalten.

(sh. TG-Grundriss & Außenanlagen)




